Richtlinien für das gemeindepraktische Modul I und II

(LKZ 1804/2010)

A. Das gemeindepraktische Modul I
Das gemeindepraktische Modul I dauert grundsätz​lich sechs Monate und wird in einer Kirchenge​meinde der Evangelischen Kirche A.B. in Rumänien (EKR) abge​leistet. Sein Schwerpunkt ist die prakti​sche Einführung des Vikars in die pastoralen Aufga​ben in der Kirche als geistliche Gemeinschaft.

In dieser Zeit soll der Vikar von dem Vikarlehrer in folgende Arbeiten und Aufgaben eingeführt werden:

I. Vorbereitung der Gottesdienste
1. Vorbereitung und Durchführung des sonntägli​chen Hauptgottesdienstes

2. Vorbereitung und Durchführung des Heiligen Abendmahls

3. Vorbereitung und Durchführung sonstiger got​tes​dienstlicher Veranstaltungen (Andachten, etc.)

II. Vorbereitung und Ordnung der Kasualien
1.
Die Taufe
2.
Die Konfirmation
3.
Die Trauung

4.
Die Bestattung

5. 
Andere Kasualien (Einführungen, Segnungen, Ein​weihungshandlungen, Übertritte, etc.)

III. Einführung in gemeindepädagogisches Han​deln

1.
Kinderarbeit (Kindergottesdienst, Jungschar​ar​beit, etc.)

2.
Jugendarbeit (Konfirmandenunterricht, Ju​gend​stunde, etc.) 

3.
Erwachsenenbildung (Bibelstunden, Fortbil​dungsseminare, etc.)

Es wird empfohlen, dass der Vikar mindestens eine dieser Gruppen zur selbständigen Betreuung über​nimmt.

IV. Einführung in die Seelsorge und diakonische Tätigkeit

1.
Das seelsorgerliche Gespräch

2.
Der Hausbesuch

3.
Seelsorge in besonderen Lebenssituationen (Krankheit/Spitalsbesuch, Kasualien, etc.

4.
Einführung in Gemeindediakonie 

5.
Einführung in institutionelle Diakonie (Diako​niestation, Altenheim, Pflegenest, an​dere dia​konische Einrichtungen)
B. Das gemeindepraktische Modul II

Das gemeindepraktische Modul II dauert grundsätz​lich sechs Monate und wird in einer Kirchenge​meinde der EKR abgeleistet. Sein Schwerpunkt ist die praktische Einführung des Vikars in die pastora​len Aufgaben in der Kirche als Institution.
In dieser Zeit soll der Vikar von dem Vikarlehrer in folgende Arbeiten eingeführt werden:

I. Arbeiten in der Pfarramtskanzlei

1. Einführung in die Ordnung und Evidenzen geistli​cher Dienste (Matrikeln, Familienbuch, etc.)

2. Öffentlichkeitsarbeit (Gemeindebrief, Internet​seite, Werbung, etc.)

II. Arbeiten in der Presbyterialkanzlei

1. Einführung in den Schriftverkehr (Aktenfüh​rung, Evidenzen, Archive)

2. Einführung in die Finanzverwaltung (Haus​halts​voranschlag, Kirchenrechnung, Steuerwe​sen, Kassenführung, Gesetzgebung, etc.)

3. Einführung in die Vermögensverwaltung (In​ven​tare, Friedhofsordnungen, etc.)

III. Gemeindeleitung

1. Vorbereitung, Leitung und Protokollführung von Sitzungen

2. Anleitung von Angestellten

3. Wahlen
IV. Sonstige Bereiche

1. Ökumene
2. Vereine und Stiftungen
3. Kulturarbeit
4. Projektarbeit
C. DIE PRÜFUNG
Die Prüfung der gemeindepraktischen Module I und II erfolgt aufgrund von schriftlicher Vorbereitung.

I. Vor der schriftlichen Prüfung legt der Vikar (re​spek​tive der Vikarlehrer) beim Landeskonsisto​rium vor:

1. Die Arbeitsmappe
a) 10 Predigten mit Übersetzung, Exegese, Medita​tion, ausgeführtem Predigtentwurf und Gottes​dienstord​nung

b) Sämtliche Vorbereitungen der gemeindepädagogi​schen Gruppe (Curriculum, Jahresplan, Einzel​vor​bereitungen, Material)

c) Theologisch-soziologische Analyse einer Kasua​lie samt einer Konkretion aus der Vikariatszeit (8 Sei​ten)

d) Beschreibung der seelsorgerlichen und diakoni​schen Tätigkeit in der Gemeinde (4 Seiten)

e) Jeweils einen Bericht (2 Seiten) zu den Bereichen I-III des gemeindepraktischen Moduls II (Pfarr​kanz​lei, Presbyterialkanzlei, Gemeindeleitung ).

f) Einen ausführlichen Bericht (10 Seiten) mit theo​lo​gisch-praktischer Analyse eines Schwerpunkt​the​mas aus dem Bereich des Moduls II, Bereich IV (Ökumene, Verein/Stiftungen, Projektarbeit, Kul​turarbeit)

g) Bericht über die Durchführung des Vikariates aus eigener Sicht (4 bis 8 Seiten) mit Schwerpunkt auf eigenen Initiativen

h) Nachweis von Fortbildungen in der Zeit des Vika​riates (optional)

i) Liste der gelesenen Literatur (theologische und welt​liche Literatur)
3. Die Vorbereitung des Mustergottesdienstes mit Predigt (10 bis 20 Seiten) 

a. Darstellung der Gemeinde und der Situation

b. Situierung des Gottesdienstes in den Kontext des Kir​chenjahres

c. Exegese mit Herausarbeitung des exegetischen Sko​pus

d. Meditation mit Herausarbeitung des homileti​schen Skopus

e. Ausgeführte Predigt

f. Gottesdienstordnung

g. Literaturliste

h. Gutachten des Vikarlehrers
4. Die Vorbereitung der „Musterkatechese“ (10 bis 20 Seiten)
a. Psychosoziale Analyse der Gruppe

b. Theologische Analyse des Themas

c. Einordnung des Themas in das Gesamtcurriculum

d. Didaktische Überlegungen

e. Ausgearbeiteter Stundenentwurf

f. Verwendetes Material und Literaturliste

g. Gutachten des Vikarslehrers

II. Mündlich wird von dem Prüfungsausschuss des Lan​deskonsistoriums nach dem gemeindeprakti​schen Modul geprüft:

a) Liturgisches Singen 

b) Liturgik

c) Gemeindepädagogik (Katechetik). 

Jedes der Fächer wird separat bewertet und ein Ge​samtdurchschnitt für die Gesamtnote der mündlichen Prüfung festgestellt, wobei jedes der drei Fächer das gleiche Gewicht hat und mit mindestens „6“ bewer​tet werden muss.

5. Gesamtgutachten des Vikarlehrers
Dieses enthält einen Bericht über den Gesamtdienst des Vikars und zwei Bewertungen, jeweils für das gemein​depraktische Modul I und II, sowie einen Durchschnitt der beiden Bewertungen von „4“ bis „10“, wobei „6“ genügend ist. Dieses Gutachten wird dem Bischofsamt im geschlossenen Umschlag übergeben.


Die Vorlagen a bis c werden von dem Prüfungs​aus​schuss des Landeskonsistoriums geprüft und im Ge​spräch mit dem Vikar bewertet. 


Die Gesamtnote der gemeindepraktischen Mo​dule I und II setzt sich zusammen aus dem Durch​schnitt der schriftlichen Vorbereitung, der mündli​chen Prüfung und dem Gutachten des Vikarlehrers, wobei die Mittel​note „sechs“ als genügend gilt.
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